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auf Ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 13.05.2022 
ergeht folgender 
 

Bescheid  
 
1.)  Ihrem Antrag auf Informationszugang wird stattgegeben. 
2.) Es werden keine Gebühren erhoben. 
 
Begründung  
1. 
In  Ihrer  oben  genannten  Anfrage  nach  dem  Informationsfreiheitsgesetz  
(IFG) bitten Sie um Übersendung der Verbesserungsvorschläge aus den 
Jahren 2017 bis 2021, welche die Behördenleitung "regelmäßig, grundsätzlich 
mindestens einmal jährlich" über eingegangene und prämierte 
Verbesserungsvorschläge informieren.  
 
Die  gewünschten  Berichte  von  2017-2020  finden  Sie  in  der  Anlage.  Der 
Bericht für das Jahr 2021 ist momentan in Arbeit und kann auf Grund dessen 
nicht zugesendet werden. 
 
2. 
Bei Ihrer Anfrage handelt es sich um eine einfache Anfrage im Sinne des § 10 
Abs. 1 S. 2 IFG. Es werden keine Gebühren erhoben.  
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ausschließlich per E -Mail:  
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Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik 

Godesberger Allee 185-189 
53175 Bonn 

Postanschrift:  
Postfach 20 03 63 
53133 Bonn 

Tel. +49 228 99 9582-0 
Fax  +49 228 99 9582-6767 

ifg@bsi.bund.de 

www.bsi.bund.de 

 

De-Mail-Adresse: 
poststelle@bsi-bund.de-mail.de 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
▎
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